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Betreff: WG: Parlamentarische Anfrage 5369/J - Bürokratiebremse

Sehr geehrte Damen und Herren!
 
Zur ggstl. Anfrage darf ich aus Salzburg mit Stand 10.3. wie folgt berichten:
 

 
Vorbemerkung zu den Fallzahlen:
Fallzahlen umfassen das ganze Land Salzburg, incl. Magistrat Salzburg und sind ca. Angaben,
eine exakte Auswertung ist in der vorgegebenen Antwortfrist nicht möglich.
 
 
1.Wie viele Anträge auf Ersatzzahlungen gemäß § 32 Epidemiegesetz wurden im Jahr 2020 und
2021 insgesamt bereits gestellt? (Bitte um Auflistung nach Bundesland und Monat)

 
Die Fallzahlen werden seit November 2020 monatsweise erhoben.
Bis Oktober 2020 sind in etwa 5500 Anträge bei den BVB eingelangt.
 
Anzahl Anträge gesamt für alle BVB inkl. Magistrat ab November 2020:
 

NOV 2020       1230
DEZ  2020       4270
JAN  2021       7600
FEB  2021       5000
 

 
2. Wie viele Anträge auf Ersatzzahlungen gemäß § 32 Epidemiegesetz wurden bereits
bearbeitet? (Bitte um Auflistung nach Bundesland und Monat)
 
Als bearbeitet werden Anträge bewertet, bei denen Verbesserungsaufträge,
Antragszurückweisungen und die Erlassung von Bescheiden erfolgt sind:

 
NOV  2020     1580  
DEZ   2020     1350
JAN   2021     2330
FEB   2021     4000  

 
Der Anstieg der Fallbearbeitung im Februar 2021 ist mit der Einführung eines e-government
Formulars per 1.2.2021 und der Nacherfassung von Anträgen im Bearbeitungstool durch einen
zentralen Mitarbeiterpool  seit 4.2.2021 begründet.
 
 
3. Wie viele Anträge auf Ersatzzahlungen gemäß § 32 Epidemiegesetz wurden bereits bewilligt?
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(Bitte um Auflistung nach Bundesland und Monat)
 
 
NOV  2020       62
DEZ   2020     104
JAN   2021     220
FEB   2021     260

 
 
4. Wie viel Geld wurde 2020 für die Ersatzzahlungen gemäß § 32 Epidemiegesetz an
Unternehmen ausbezahlt? (Bitte um Auflistung nach Bundesland)
 
          2020 wurden ca. 370.000 Euro ausbezahlt.
         
 
5. Wie viel Geld wurde 2021 bisher für die Ersatzzahlungen gemäß§ 32 Epidemiegesetz an
Unternehmen ausbezahlt? (Bitte um Auflistung nach Bundesland)

 
2021 wurden bisher ca. 2,5 Mio. Euro ausbezahlt.

 
6. Welchen Umfang hat das Antragsformular in Seiten, wenn der Ersatz für einen Mitarbeiter
beantragt wird?
 

Das Antragsformular (e-gov Formular) hat 4 Seiten bei den Unselbstständigen.
 
7. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Antrages im Durchschnitt (Bitte um Auflistung nach
Bundesland)
         

Die reine Bearbeitungsdauer eines Antrages beträgt max. 8 Stunden/1 Tag, die
gesamte Verfahrensdauer nach Antragstellung einschließlich eines
Verbesserungsauftrags (Fristsetzung von 4 Wochen für den Antragsteller) und der
Gewährung des Parteiengehörs  (Fristsetzung von  2 Wochen für den
Antragsteller) ca. 6 Wochen nach Abarbeitung der Rückstände.

 
 
8. Wie hoch ist das geplante Budget für Ersatzzahlungen gemäß § 32 Epidemiegesetz?

 
Diese Frage kann nur vom BMSGPK beantwortet werden, da die Kosten für
Entschädigungen oder Vergütung des Verdienstentgangs gemäß § 36 Abs 1 lit i
EpidemieG„aus dem Bundesschatz“, d.h. aus dem Budget des Bundes zu
bestreiten sind.
 

9. Wie reagieren Sie auf den Wunsch der Vorarlberger Landesregierung, die Verfahren noch
weiter zu verzögern?

 
Diese Frage kann nur vom BMSGPK beantwortet werden, da es sich nicht um
einen „Wunsch der Vorarlberger Landesregierung“ handelt, sondern um eine
Bestimmung, die als neuer  § 49 Abs. 3  in einem derzeit in Begutachtung
befindlichen Ministerialentwurf für eine Novelle des EpidemieG enthalten ist. Den
Erläuterungen zu diesem Ministerialentwurf ist zu entnehmen, dass diese
Bestimmung der auf Grund der zahlreichen Anträge der unbedingt erforderlichen

5398/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage_4_Salzburg2 von 3

www.parlament.gv.at



Entlastung der Bezirksverwaltungsbehörden dient. Dies ist zutreffend.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Michael Unterberger
 
__________________________________________
Michael Unterberger, MA MBA
Büroleiter
 
Büro Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer
Chiemseehof, Stiege 1, 5010 Salzburg
Tel.: +43 662/8042-3912
E-mail:  michael.unterberger@salzburg.gv.at 
 
www.salzburg.gv.at/haslauer
www.facebook.com/Wilfried.Haslauer
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